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Die Kammerversammlung der Psychothera-
peutenkammer Niedersachsen hat gemal § 6
des Kammergesetzes fur die Heilberufe (HKG) in
der Fassung vom 18.10.2000 (Nds. GVBI. S.
301), zuletzt geandert durch Gesetz vom
10.06.2021 (Nds. GVBI. S. 360) am 06.11.2021
folgende Kammersatzung der Psycho-
therapeutenkammer Niedersachsen ver-
abschiedet und diese zuletzt geadndert durch
Beschluss der Kammerversammlung vom
05.11.2022.

Praambel

Handlungen, Beschlisse und Verlautbarungen
der Gremien der Psychotherapeutenkammer
Niedersachsen sollen dem Gebot einer
sachlichen Darstellungsweise nach aufen und
einer solidarischen Zielsetzung nach innen
geniigen. Dabei ist besonders die Einheit aller
approbierten Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten, Psychologischen Psycho-
therapeutinnen und Psychologischen Psy-
chotherapeuten sowie Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten und derer, die sich in der
praktischen Ausbildung befinden ohne Ansehen
ihrer Grundberufe, ihrer psychotherapeutischen
Verfahrensausrichtungen und Verbandszuge-
horigkeiten sowohl gegeniiber der Offentlichkeit
als auch kammerintern oberste Leitlinie allen
Handelns. Die Kammerversammlung soll bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben die Vielfalt aller
zur  Approbation  fuhrenden  psychothera-
peutischen Verfahren bertcksichtigen. Die
Berufsbezeichnung Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten umfasst im Folgenden aus
Grinden der besseren Lesbarkeit Psycho-
therapeutinnen und Psychotherapeuten, Psycho-
logische Psychotherapeutinnen und Psycho-
logische Psychotherapeuten sowie Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeuten.

g1
Sitz, Dienstsiegel

Die Psychotherapeutenkammer Niedersachsen
ist die gesetzliche Berufsvertretung aller nie-
dersachsischen  Psychotherapeutinnen  und
Psychotherapeuten sowie derer, die sich in der
praktischen Ausbildung zu diesen Berufen (8§ 2
Absatz 3 Satz 2 HKG) befinden.

(1) Sie hat ihren Sitz in Hannover.

(2) Sie ist Korperschaft des offentlichen Rechts
und fihrt ein Dienstsiegel.

§2
Aufgaben der Psychotherapeutenkammer
Niedersachsen

(1) Die Psychotherapeutenkammer Niedersach-
sen wahrt die beruflichen Interessen der
Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten sowie derer, die sich in der

)

®3)

(4)

®)

(6)

()

8)

praktischen Ausbildung zu diesen Berufen
(8 2 Absatz 3 Satz 2 HKG) befinden im Ein-
klang mit den Interessen der Allgemeinheit.

1Sie Uberwacht die Berufspflichten ihrer Mit-
glieder sowie derer, die sich in der prak-
tischen Ausbildung zu diesen Berufen
(8 2 Absatz 3 Satz 2 HKG) befinden. 2Sie
erstellt dafir eine Berufsordnung.

1Sie ist um Erhaltung und Entwicklung des
hohen Qualifikationsniveaus der Ausbildung
der Psychotherapeutinnen und Psycho-
therapeuten bemuiht und berét sie in Fragen
der Berufsausbildung und -ausibung. 2Sie
kann Qualifikationssicherungsmafl3nahmen,
berufliche Fort- und Weiterbildungsmaf3nah-
men sowie Zusatzqualifikationen organisie-
ren und bescheinigen.

Sie fordert die Kooperation zwischen
Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten, sowie denen, die sich in der
praktischen Ausbildung zu diesen Berufen
(8 2 Absatz 3 Satz 2 HKG) befinden, und
psychotherapeutisch tatigen Arztinnen und
Arzten sowie die interdisziplinare Zusam-
menarbeit mit weiteren Professionen, die mit
psychotherapeutisch relevanten Inhalten und
Aufgabenstellungen befasst sind.

Sie bildet zusammen mit der Arztekammer
Niedersachsen einen Beirat zur gemein-
samen Erdrterung der berufstibergreifenden
Angelegenheiten, insbesondere im Bereich
der Weiterbildung.

1Sie wirkt auf ein gedeihliches berufliches
Verhaltnis der Kammermitglieder unterei-
nander hin. 2Daflr bildet sie Schlichtungs-
ausschusse zur Beilegung von Streitigkeiten
unter Kammermitgliedern. SAufRerdem
schlichtet sie  Streitigkeiten  zwischen
Kammermitgliedern und Dritten, die aus der
Berufsausiibung entstanden sind. “Dafir
richtet sie Schlichtungsstellen zur Prifung
von Behandlungsfehlern ein, wobei die
Zustandigkeit anderer Stellen unberihrt
bleibt.

Sie kann fir ihre Kammermitglieder und de-
ren Familienangehdrige  Versorgungs-
einrichtungen und Flrsorgeeinrichtungen
schaffen.

Sie hat die Aufgabe, in allen den Beruf und
das Fachgebiet der Kammermitglieder be-
treffenden Fragen

a) Behoérden und Gerichten Gutachten zu
erstatten oder Gutachterinnen oder
Gutachter zu benennen und

b) Behorden bei ihrer Verwaltungstatigkeit
und in Fragen der Gesetzgebung zu
beraten und zu unterstiitzen sowie Dritte
in  Angelegenheiten, die die Be-
rufsausiibung der Kammermitglieder
betreffen, zu informieren und zu beraten.
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(9) Sie wirkt auf eine ausreichende psychothe-
rapeutische Versorgung der Bevolkerung hin
und unterstutzt MalRnahmen der Pravention
und Rehabilitation.

(10)Sie fordert die Weiterentwicklung der Psy-
chotherapie auf wissenschaftlicher Grund-
lage mit dem Ziel der Verbesserung der
psychischen Gesundheit der Bevélkerung.

(11)Sie fordert die Zusammenarbeit mit Patien-
tenvertretungen und Selbsthilfeeinrichtun-
gen.

(12)Sie unterstltzt den offentlichen Gesundheits-
dienst bei der Erfullung seiner Aufgaben.

(13)Sie arbeitet mit den Kammern anderer Lan-
der zusammen und wirkt in der Bundes-
psychotherapeutenkammer mit.

(14)Im Ubrigen nimmt die Psychotherapeuten-
kammer Niedersachsen die sich aus dem
Kammergesetz fir die Heilberufe (HKG)
ergebenden Aufgaben wahr.

§ 2a
Mitgliedschaft, Freiwilliger Beitritt

(1) Die Mitgliedschaft in der Psychotherapeuten-
kammer Niedersachsen richtet sich nach den
Bestimmungen des Kammergesetzes fur die
Heilberufe.

(2) Studierende in einem Masterstudiengang
gemall § 9 Absatz 3 des Psychothera-
peutengesetzes in der ab 1. September 2020
geltenden Fassung sowie Personen, die
nach § 84 der Approbationsordnung fir
Psychotherapeutinnen und Psychothera-
peuten in Verbindung mit & 27 des
Psychotherapeutengesetzes in der ab
1. September 2020 geltenden Fassung noch
nach der Ausbildungs- und Prufungsver-
ordnung fir Psychologische Psychothera-
peutinnen und Psychologische Psychothera-
peuten sowie Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutinnen und Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten ausgebildet
werden und die sich nicht in der praktischen
Ausbildung befinden, kénnen der Psycho-
therapeutenkammer freiwillig beitreten. 2Sie
sind nicht Mitglieder der Kammer, kbénnen
aber deren Informations- und Beratungs-
angebote in Anspruch nehmen.3Die Kammer
richtet einen Beirat der freiwillig beige-
tretenen Personen ein, der die Organe der
Kammer zu Fragen des Berufseintritts der
freiwillig beigetretenen Personen sowie zu
Fragen der Vernetzung von Ausbildung und
Berufspraxis berat. “Der Beirat besteht aus
drei Personen, von denen mindestens eine
Psychotherapeutin oder Psychotherapeut in
Ausbildung ist und mindestens eine sich im
Masterstudium befindet. Alle zwei Jahre
findet eine Versammlung der freiwillig
Beigetretenen und der Psychotherapeutin-
nen oder Psychotherapeuten in Ausbildung
statt, aus deren Mitte die drei Angehorigen

des Beirats mit einfacher Mehrheit gewahlt
werden.

§3
Organe

(1) Organe der Psychotherapeutenkammer Nie-
der-sachsen sind die Kammerversammlung
und der Vorstand der Kammer.

(2) Das Mitteilungsblatt der Kammer gemaR § 26
Absatz 1 HKG ist das "Psychotherapeu-
tenjournal” (PTJ) und in Eilfallen ein Rund-
schreiben, das jedem Kammermitglied zu-
gesandt wird und als Mitteilungsblatt ge-
kennzeichnet ist.

Kammerversammlung

§4
Zusammensetzung der Kammerver-
sammlung

'Die Kammerversammlung setzt sich aus den
nach dem dritten Kapitel des ersten Teils des
Kammergesetzes fur die Heilberufe (HKG) und
der Wahlordnung der Psychotherapeuten-
kammer Niedersachsen gewdéhlten Mitgliedern
zusammen. 2Der Kammerversammlung gehort
ein von den niederséchsischen Hochschulen mit
fur den Heilberuf qualifizierenden Studiengangen
benanntes Hochschulmitglied mit beratender
Stimme an. 3Der Vorstand ladt jeweils ein
Hochschulmitglied zu den Kammerversam-
mlungen ein.

§5
Aufgaben der Kammerversammlung

Der Kammerversammlung obliegt

(1) die Beschlussfassung {ber Satzungen,
insbesondere die

a) Kammersatzung,

b) Haushalts- und Kassenordnung,

c) Beitragsordnung,

d) Kostensatzung,

e) Berufsordnung,

f)  Aus-, Fort- und Weiterbildungsordnung,

g) Wahlordnung fir die Wahlen zur Kam-
merversammlung der PKN,

h) Entschadigungsordnung,
i) Satzung fir die Ethikkommission
j)  Satzung fir die Schlichtungsstelle,

k) Satzung fir den Schlichtungsausschuss
(Schlichtungsordnung),

(2) die Beschlussfassung lber die Geschafts-
ordnung der Kammerversammlung,

(3) die Bildung der Ausschiisse,
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(4)

®)

(6)
()
(8)
9)

die Entsendung von Vertreterinnen und
Vertretern der Kammer in Gremien, z. B. in
den Beirat gemaR § 9 Absatz 5 HKG,

die Errichtung von Versorgungseinrichtungen
und sonstigen sozialen Einrichtungen,

die Wahl des Vorstandes der Kammer,
die Feststellung des Haushaltsplans,
die Entlastung des Vorstandes der Kammer,

die Errichtung von Bezirksstellen oder
weiteren Untergliederungen,

(10) die Verabschiedung von EntschlieBungen,

mit denen die gemeinsamen beruflichen
Belange der Psychotherapeutinnen und
Psychotherapeuten sowie derer, die sich in
der praktischen Ausbildung zu diesen
Berufen (8§ 2 Absatz 3 Satz 2 HKG) befinden,
gewahrt werden sollen,

(11) die Einfihrung von Qualitatssicherungs-

malRnahmen und

Empfehlungen,

entsprechenden

(12) die Beschlussfassung Uber alle sonstigen

1)

)

®)

Angelegenheiten, die Uber die laufende Ge-
schaftsfihrung hinausgehen.

§6
Einberufung der Kammerversammlung

Die Prasidentin oder der Prasident der
Psychotherapeutenkammer  beruft — unter
Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung
jahrlich mindestens zweimal Sitzungen der
Kammerversammlung mit einer Ladungsfrist
von vier Wochen ein. 2In dringenden Fallen
kann die Ladungsfrist auf 14 Tage verkirzt
werden. 3Die Ladungsfrist fir die Fortsetzung
der Kammerversammlung kann auf Be-
schluss der Kammerversammlung auf zwei
Wochen verkiirzt werden. “Kammerver-
sammlungen konnen in begrindeten Aus-
nahmeféllen (z.B. Pandemien) auch als
Videokonferenz abgehalten werden. 5Die
Einladung erfolgt auf elektronischem Weg.
6Mitglieder der Kammerversammlung, die
eine Einladung in Papierform wiinschen,
erhalten diese auf Anfrage. 7Ist die
Prasidentin oder der Prasident verhindert,
beruft die erste Stellvertreterin oder der erste
Stellvertreter die Kammerversammlung ein,
bei deren oder dessen Verhinderung die
zweite Stellvertreterin  oder der zweite
Stellvertreter. 8Sind beide Stellvertreterinnen
oder Stellvertreter verhindert, beruft das
alteste Mitglied des Vorstandes die Kammer-
versammlung ein.

Eine Sitzung der Kammerversammlung ist
ferner auf Verlangen der Aufsichtsbehorde
oder eines Drittels der Mitglieder der
Kammerversammlung einzuberufen.

INach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist
die neu gewahlte Kammerversammlung von
der bisherigen Prasidentin oder von dem

(4)

(6)

bisherigen Prasidenten binnen zwei Monaten
einzuberufen. 2Absatz 1 Satz 7 gilt ent-
sprechend.

Zwischen der Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses und dem Zusammentritt der neu ge-
wahlten Kammerversammlung durfen Sitzun-
gen der Kammerversammlung der friheren
Wahlperiode nicht mehr einberufen werden.

Stehen Themen auf der Tagesordnung der
Kammerversammlung der PKN, welche die
Interessen des Psychotherapeutenversor-
gungswerks (PVW) berlhren, sind das
vorsitzende Mitglied des Verwaltungsrates
und die Geschéftsfuhrung des PVW zu der
Sitzung der Kammerversammlung ein-
zuladen.

8§87
Tagesordnung der Kammerversammlung

(1) *Antrage der Mitglieder der Kammerver-

sammlung sind auf die Tagesordnung zu
setzen. 2Wird eine Kammerversammlung
nach § 6 Absatz 2 einberufen, sind auch die
Tagesordnungspunkte aufzunehmen, die die
Aufsichtsbehérde benannt hat.

(2) Jedes Mitglied der Kammerversammlung

kann Antréage zur Tagesordnung stellen.

(3) *Antrage zur Tagesordnung, die nicht auf der

mit der Ladung versandten Tagesordnung
stehen, kdnnen nur vor Eintritt in die
Tagesordnung mit Zustimmung der Mehrheit
der Mitglieder der Kammerversammlung in
die Tagesordnung aufgenommen werden.
28 12 Absatz 2 bleibt unberhrt.

(4) Antrage zur Anderung der Kammersatzung,

anderer Satzungen und Geschéftsordnungen
mussen in der versandten Tagesordnung
enthalten sein.

(5) Eine Anderung der Reihenfolge der Tages-

ordnungspunkte bedarf der Zustimmung der

Mehrheit der anwesenden bzw. teil-
nehmenden Mitglieder der Kammerver-
sammlung.

§8

Beratungen der Kammerversammlung

(1) Die Kammerversammlung ist fir Kammer-

mitglieder offentlich. 2Weiteren Personen
kann auf Beschluss der Kammerver-
sammlung die Anwesenheit gestattet wer-
den. 3Die Kammerversammlung kann
Kammermitgliedern und nicht der Kammer
angehdrenden Personen Rederecht erteilen,
sie kann auch Anhérungen vornehmen.

(2) Die Kammerversammlung kann sich und ih-

ren Ausschiissen eine erganzende Ge-
schaftsordnung geben, in die unter anderem
Regelungen Uber die Beratung in der
Versammlung und in den Ausschiissen
aufzunehmen sind.
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®3)

1Bei den Themen, die die Interessen des
Psychotherapeutenversorgungswerks
(PVW) Dberthren, ist dem Vorsitzenden
Mitglied des Verwaltungsrats und der Ge-
schaftsfihrung des PVW die Anwesenheit
gestattet. 2Sie haben Rederecht zu diesen
Themen. 3Sofern das vorsitzende Mitglied
des Verwaltungsrats auch Mitglied der
Kammerversammlung der PKN ist, hat es
auch Stimmrecht.

§9

Beschlussfassung der Kammerversammlung

@

)

®3)

(4)

®)

(6)

()

1Den Vorsitz der Kammerversammlung fuhrt
die Prasidentin oder der Prasident, im
Verhinderungsfall die erste Stellvertreterin
oder der erste Stellvertreter, bei deren oder
dessen Verhinderung die zweite Stell-
vertreterin oder der zweite Stellvertreter.
2Sind beide Stellvertreterinnen oder Stell-
vertreter verhindert, fihrt das alteste Mitglied
des Vorstandes den Vorsitz.

Die  Kammerversammlung ist beschluss-
fahig, wenn mindestens zwei Drittel der Mit-
glieder anwesend sind oder mittels Video-
konferenztechnik an der Sitzung teilnehmen.
2Das den Vorsitz filhrende Mitglied des
Kammervorstands stellt die Beschluss-
fahigkeit vor Eintritt in die Tagesordnung fest
und gibt die Zahl der anwesenden bzw. teil-
nehmenden  Mitglieder der Kammer-
versammlung bekannt. 3Die Kammer-
versammlung gilt sodann, auch wenn sich die
Zahl der anwesenden bzw. teilnehmenden
Mitglieder der Kammerversammlung im
Laufe  der  Sitzung verringert, als
beschlussfahig, solange nicht ein Mitglied
Beschlussunfahigkeit geltend macht; dieses
zéhlt zu den anwesenden bzw. teil-
nehmenden Mitgliedern.

Das den Vorsitz fihrende Mitglied des
Kammervorstands stellt die Antrage zur Ab-
stimmung. 2Antrage, die auf Abanderung des
Hauptantrages zielen, werden zunachst
abgestimmt.

Geschaftsordnungsantrage  gehen  der
Abstimmung Uber Abanderungsantréage und
Hauptantrage vor.

1Es wird in der Regel offen durch Hand-
zeichen abgestimmt. 2Schriftiche  Ab-
stimmung erfolgt, wenn ein Mitglied der
Kammerversammlung dies wiinscht.

1Soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
entscheidet die einfache Mehrheit. Z2Ein
Antrag ist angenommen, wenn die Anzahl
der Ja-Stimmen die der Nein-Stimmen Uber-
steigt. 3Stimmenthaltungen bleiben dabei un-
bertcksichtigt.

1Beschliisse Uber einzelne Fragen kénnen
auch im schriftlichen Verfahren herbeigefihrt
werden, sofern nicht mindestens drei
Kammerversammlungsmitglieder

M

@)

1)

)

®3)

(4)

®)

1)

widersprechen. 2Uber Satzungsanderungen
kann nicht im schriftichen Verfahren
entschieden werden. 3Ein Antrag ist ange-
nommen, wenn ihm mehr als die Halfte der
Abstimmenden innerhalb der Abstim-
mungsfrist zustimmen und sich mindestens
zwei Drittel der Mitglieder an der Abstimmung
beteiligen.

§10
Bekanntmachungen von Satzungen und
anderen Beschlissen der Kam-
merversammlung

1Die Psychotherapeutenkammer macht eine
von der Kammerversammlung beschlossene
Satzung dadurch bekannt, dass sie diese auf
ihrer Internetseite www.pknds.de dauerhaft
bereitstellt. 2Dabei gibt sie den Tag der
Bereitstellung an. 8In der Zeitschrift
Psychotherapeutenjournal weist sie auf die
beschlossene Satzung hin und nennt die
Internetadresse, unter der sie bereitgestellt
ist.

Andere  Beschlisse der Kammerver-
sammlung macht die Kammer in ent-
sprechender Anwendung des Absatzes 1
bekannt.

§11
Gruppenbildung

IMindestens drei Mitglieder der Kammerver-
sammlung kénnen sich zu einer Gruppe zu-
sammenschlielen. 2Jedes Mitglied der Kam-
merversammlung kann nur einer Gruppe
angehdren.

Die Bildung einer Gruppe, ihre Bezeichnung,
die Namen der oder des Vorsitzenden und
deren oder dessen stellvertretenden
Gruppenmitgliedes und  der  Ubrigen
Gruppenmitglieder sind der Prasidentin oder
dem Prasidenten der Kammer unverziglich
anzuzeigen.

Der Gruppenstatus wird mit der Anzeige nach
Absatz 2 wirksam.

Anderungen in der Zusammensetzung der
Gruppe oder deren Auflésung sind der Prasi-
dentin oder dem Préasidenten der Kammer
unverziglich schriftlich anzuzeigen.

Verandert sich die Zusammensetzung der
Gruppe oder I6st sie sich auf, hat dies auf die
Mandate keinen Einfluss.

8§12
Rechte und Pflichten der Gruppe

Die Gruppen konnen Antrage im eigenen
Namen stellen. 2Sie sind durch das vorsit-
zende Mitglied oder dessen Stellvertretung
Zu unterzeichnen.

Seite 5 von 9


http://www.pknds.de/

)

®3)

1)

)

1Eine Gruppe kann verlangen, dass von ihr
gestellte Anfragen, nachdem sie vom Vor-
stand oder von der oder dem vom Vorstand
Beauftragten beantwortet worden sind, in der
Kammerversammlung besprochen werden.
2Die Gruppe kann ferner bis spatestens 48
Stunden vor Beginn der Kammerver-
sammlung verlangen, dass ein von ihr
bestimmter Gegenstand auf die Tages-
ordnung der Sitzung der Kammerver-
sammlung genommen wird. 38 7 Absatz 4
bleibt unberihrt.

Beratungen der Gruppen zur Vorbereitung
der Sitzung der Kammerversammlung
werden von der Geschaftsstelle der PKN in
gebotenem Mal3e unterstitzt.

Ausschiisse der Kammerver-
sammlung

8§13
Ausschiisse

Die Kammerversammlung bildet aus ihrer
Mitte standige Ausschiisse flr

1. Finanz- und Beitragsangelegenheiten mit
sieben Mitgliedern,

2. Satzungs- und Geschéftsordnungsfra-
gen mit sieben Mitgliedern,

3. Psychotherapeutische Aus-, Fort- und
Weiterbildung mit sieben Mitgliedern.

Es kénnen von der Kammerversammlung
weitere nicht standige Ausschiisse gebildet
werden, insbesondere fiir

1. Versorgungs- und Alterssicherung,
2. Honorarangelegenheiten,

3. Qualitatssicherung,

4. Berufsordnung,

5. Berufsethik.

§14

Zusammensetzung der Ausschisse, Vorsitz,

1)

Entsendung in Gremien

1Soweit Gruppen bestehen, sind diese bei
der Bildung der Ausschiisse in dem Mal3e zu
bertcksichtigen, wie es ihrem prozentualen
Anteil an der Gesamtheit der Mitglieder der
Kammerversammlung entspricht. 2Dabei ist
das Verfahren Hare/Niemeyer anzuwenden.
3Soweit durch Gruppenvorschlage nach
Satz 1 die erforderliche Zahl von Ausschuss-
mitgliedern nicht erreicht wird, findet eine
Wahl statt, bei der alle nicht einer im
Ausschuss bereits vertretenen Gruppe
angeschlossenen Mitglieder der Kammer-
versammlung wahlbar sind. 4Fir die Wahl gilt
§ 9 Absatz 5 und 6 entsprechend.

(2) Aus seiner Mitte wahlt der Ausschuss ein
vorsitzendes und ein dieses vertretendes
Mitglied.

(3) Gruppen, die bei der Verteilung der Sitze ei-
nes Ausschusses unbericksichtigt bleiben,
kdnnen je ein Mitglied mit beratender Stimme
in den Ausschuss entsenden.

(4) Die Ausschisse kénnen auch Nicht-Mitglie-
dern Rederecht erteilen und Anhdrungen
vornehmen.

(5) Fur die Entsendung von Vertreterinnen und
Vertretern der Kammer in Gremien gelten die
vorstehenden Absdtze 1 und 3 ent-
sprechend.

§15
Einberufung, Verfahren

(1) Das vorsitzende und im Verhinderungsfall
dessen vertretendes Mitglied beruft die Sit-
zung des Ausschusses nach Bedarf unter
Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung mit
einer Frist von mindestens acht Tagen ein
und leitet die Sitzung. 2Auf Verlangen
mindestens zweier Ausschussmitglieder ist
der Ausschuss unverziglich einzuberufen.

(2) Vor Eintritt in die Tagesordnung kann der
Ausschuss mit Mehrheit die Beratung wei-
terer Tagesordnungspunkte oder die Um-
stellung der Tagesordnung beschliel3en.

8§16
Zusammenarbeit der Ausschiisse mit der
Kammerversammlung und dem Vorstand der
Kammer, Aufgabengebiete der Ausschiisse

(1) 'Die Ausschiisse bereiten die Beratung und
die Beschliisse der Kammerversammlung
und auf dessen Wunsch auch des Vor-
standes vor. 2Sie konnen hierzu Sachver-
stéandige hinzuziehen.

(2) Der Vorstand ist Uber alle Sitzungen der
Ausschisse unter Mitteilung des Termins
und der Tagesordnung rechtzeitig zu unter-
richten. 2Vorstandsmitglieder sowie Mit-
glieder der Geschaftsfilhrung der PKN kon-
nen an den Sitzungen beratend teilnehmen.

(3) Der Ausschuss fir psychotherapeutische
Aus-, Fort- und Weiterbildung ist in die
Erarbeitung von Beschlussvorlagen fir
Satzungs- und Ordnungsanderungen einzu-
binden, die sich auf psychotherapeutische
Aus-, Fort- und Weiterbildung beziehen.

(4) Der Ausschuss fir Honorarangelegenheiten
unterstitzt die PKN bei ihrer Aufgabe,
Streitigkeiten zwischen Kammermitgliedern
und Dritten, die z. B. anlasslich der Hono-
rarabrechnung fir psychotherapeutische
Leistungen entstanden sind, zu schlichten
sowie bei der Erstellung von Gutachten fur
Behorden und Gerichte bei Honorarstreitig-
keiten.
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®3)

(4)
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(5) Die Arbeitsgebiete der Ubrigen Ausschisse
ergeben sich aus ihrer Bezeichnung.

Vorstand der Kammer
8§17
Kammervorstand und dessen Wabhl
Der Kammervorstand besteht aus

1. der Prasidentin oder dem Préasidenten,

2. einer ersten Stellvertreterin (erste
Vizepréasidentin)  bzw. einem  ersten
Stellvertreter (erster Vizeprasident),

3. einer zweiten  Stellvertreterin  (zweite
Vizeprasidentin) bzw. einem zweiten

Stellvertreter (zweiter Vizeprasident),

4. dreiweiteren Mitgliedern (Beisitzerinnen oder
Beisitzer).

'Dem Vorstand missen mindestens zwei
Personen angehoren, die zum Zeitpunkt ihrer
Kandidatur versichern, zu nicht weniger als 50
Prozent ihrer psychotherapeutischen Tétigkeit in
der Versorgung von Kindern und Jugendlichen
tdtig zu sein, und zwar entweder im
institutionellen, im stationaren oder im am-
bulanten Bereich; zumindest eine der vor-
benannten Personen muss Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeutin  oder Kinder- und
Jugendlichen-psychotherapeut sein. 2Eine der in
Satz 1 genannten Personen soll entweder
Prasidentin oder Préasident, erste Stellvertreterin
oder erster Stellvertreter oder zweite
Stellvertreterin oder zweiter Stellvertreter sein.
3Dem Vorstand sollen mindestens zwei Frauen
und zwei Manner angehéren.

1Alle Vorstandsmitglieder werden aus der Mitte
der Kammerversammlung in  getrennten
Wahlgangen geheim gewahlt. 2Wenn sich nicht
geniigend Mitglieder der Kammerversammlung
zur Ubernahme eines Vorstandsamtes bereit
erklaren, kann Zuwahl aus der Gesamtheit der
Kammermitglieder erfolgen. 2Dasselbe gilt, wenn
sich nicht geniigend Mitglieder der Kammerver-
sammlung zur Ubernahme eines Vor-
standsamtes bereit erklaren, die Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutin oder Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut sind bzw. eine
Versicherung gemaf Absatz 2 Satz 1 abgeben.

1Gewahlt ist als Vorstandsmitglied, wer die
Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der
Kammerversammlung erhalt. 2Wird diese
Mehrheit im ersten Wahlgang von keiner
Bewerberin oder keinem Bewerber erreicht, so ist
gewahlt, wer in einem weiteren Wahlgang die
meisten Stimmen auf sich vereinigt; bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.

Ust nach Durchfiihrung der Wahlen der
Prasidentin oder des Prasidenten, der ersten
Stellvertreterin oder des ersten Stellvertreters
und der zweiten Stellvertreterin oder des zweiten
Stellvertreters noch nicht die notwendige Anzahl

(6)

@)

)

von Mitgliedern gewéhlt worden, die die
Voraussetzungen des Absatzes 2 Satze 1 und 2
erfullen, istim Weiteren die erforderliche Zahl von
Mitgliedern gemal} Absatz 2 Sétze 1 und 2 zu
wahlen. 2AbschlieBend erfolgt die Wahl des bzw.
der weiteren Beisitzer(s).

Die vorstehenden Regelungen gelten fur die bei
Beginn einer Wabhlperiode und fur eventuell
wahrend der Wahlperiode erforderliche Wahlen
gleichermalen.

§18
Aufgaben des Kammervorstandes

1Die Prasidentin oder der Prasident vertritt die
Kammer gerichtlich und auf3ergerichtlich. 2Im
Falle der Verhinderung der Prasidentin oder des
Prasidenten wird sie oder er durch die erste
Stellvertreterin oder den ersten Stellvertreter
vertreten, bei deren oder dessen Verhinderung
durch die zweite Stellvertreterin oder den zweiten
Stellvertreter. 3Sind auch diese verhindert,
Ubernimmt das alteste Mitglied des Vorstands die
Vertretung.

Neben den ihm durch sonstiges Satzungsrecht
der PKN zugewiesenen Aufgaben obliegt dem
Kammervorstand insbesondere

1. die Beschlussfassung Uber die Organisati-
onsstruktur der Verwaltung, einschlieRlich
der Aufgaben, Rechte und Pflichten einer
hauptamtlichen Geschéftsfiihrung,

2. die Wahrnehmung der Aufgaben der PKN im
berufsrechtlichen Verfahren,

3. die Beschlussfassung Uber den
Jahresabschluss sowie die Bestellung einer
Wirtschaftspriferin bzw. eines Wirtschafts-
prufers oder einer Wirtschaftsprifungs-
gesellschaft nach § 7 Absatz 3 Satz 1 HKG,

4. die Entscheidung uber Widerspriche in
Selbstverwaltungsangelegenheiten,

5. die Vorbereitung der Beratungen der Kam-
merversammlung und die Ausfiihrung der
von ihr gefassten Beschlusse,

6. die Mitwirkung bei der Bestimmung der
Zusammensetzung und der Anzahl der
Mitglieder des Beirats gemald § 9 Absatz 5
HKG im Einvernehmen mit der Arztekammer
Niedersachsen,

7. die Mitwirkung bei der Bestellung der berufs-
richterlichen und der ehrenamtlichen
Mitglieder des Psychotherapeutischen Be-
rufsgerichts  Niedersachsen und des
Gerichtshofs fur die Heilberufe Nieder-
sachsen gemal 8 70 HKG sowie die
Regelung der Entschadigung der Mitglieder
des Psychotherapeutischen Berufsgerichts
und die Mitwirkung bei der Regelung der Ent-
schadigung der Mitglieder des Gerichtshofs
fur die Heilberufe,
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(4)

(6)
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8. das Fihren der laufenden Geschafte,
hinsichtlich welcher sich der Vorstand einer
hauptamtlichen Geschéaftsfihrung bedient,

9. die Presse- und Offentlichkeitsarbeit,

10. die Entscheidung Uber die Vergabe von Eh-
renzeichen, Ehrenplaketten und sonstigen
Auszeichnungen,

11. die Bestimmung eines Ersatzmitglieds fir
den Verwaltungsrat des Psychotherapeu-
tenversorgungswerks (PVW), wenn ein in-
ternes Mitglied aus dem Verwaltungsrat
vorzeitig ausgeschieden ist, dessen Platz der
PKN zusteht, fur die Zeit, bis eine
Nachfolgerin oder ein Nachfolger von der
Delegiertenversammlung des PVW gewéhlt
worden ist.

8§19
Einberufung des Kammervorstandes,
Sitzungsleitung

Die Prasidentin oder der Prasident des
Kammervorstandes und im Falle der Verhinde-
rung die erste Stellvertreterin bzw. der erste
Stellvertreter, bei deren oder dessen Ver-
hinderung die zweite Stellvertreterin bzw. der
zweite Stellvertreter und bei Verhinderung beider
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter, das alteste
Mitglied des Vorstands, beruft die Sitzung des
Kammervorstandes nach Bedarf unter Angabe
von Ort, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist
von mindestens sieben Tagen ein. 2Die
Sitzungen des Vorstands kénnen auf Beschluss
des Vorstands als Videokonferenz durchgefihrt
werden. 3Kann ein Mitglied des Vorstands aus
begriindetem Anlass an einer Sitzung in Prasenz
nicht teilnehmen, kann es mittels Video-
konferenztechnik hinzugeschaltet werden (so
genannte hybride Sitzung). § 20 gilt ent-
sprechend.

Die Sitzungen des Kammervorstandes werden
durch die Préasidentin oder den Prasidenten,
deren Stellvertreterin oder dessen Stellvertreter

oder durch ein weiteres Vorstandsmitglied
geleitet.

Auf  Verlangen mindestens zweier Vor-
standsmitglieder ist der Kammervorstand

unverziglich einzuberufen.

Vor Eintritt in die Tagesordnung kann der
Vorstand mit Mehrheit die Beratung weiterer
Tagesordnungspunkte oder die Umstellung der
Tagesordnung beschliel3en.

Der Kammervorstand kann
Sachverstandige hinzuziehen.

zur Beratung

Der Kammervorstand kann sich eine erganzende
Geschaftsordnung geben, in die unter anderem
Regelungen (ber die Beratung im Vorstand
aufzunehmen sind.

@)

)

®3)

@)

(@)

(1)

(2)

§20
Beschlussfassung des Kammervorstandes

1Der Kammervorstand ist beschlussfahig, wenn
die Mehrheit seiner Mitglieder an der Sitzung
(auch Videokonferenz) oder am schriftlichen
Verfahren teilnimmt. 2§ 9 Absatz 4 und 5 gelten
entsprechend.

1Beschlisse lber einzelne Fragen kénnen auch
im schriftlichen Verfahren herbeigefiihrt werden,
sofern nicht mindestens ein Vorstandsmitglied
dieser Verfahrensweise widerspricht. 2Das Na-

here regelt die Geschéftsordnung des
Kammervorstandes.
1Bei  Stimmengleichheit  entscheidet die

Préasidentin oder der Prasident. Bei Verhinderung
der Prasidentin oder des Prasidenten entscheidet
die erste Stellvertreterin  bzw. der erste
Stellvertreter, bei deren oder dessen Ver-
hinderung die zweite Stellvertreterin bzw. der
zweite Stellvertreter. 2Sind beide Stellver-
treterinnen oder Stellvertreter verhindert, ent-
scheidet das alteste Mitglied des Vorstands.

8§21
Niederschriften

Uber die Sitzungen der Kammerversammiung,
der Ausschisse und des Vorstandes der
Kammer werden Niederschriften gefertigt, die
von der bzw. dem Vorsitzenden oder einem
anderen  Mitglied des Vorstandes zu
unterzeichnen sind.

Die Niederschriften (ber die Sitzungen der
Kammerversammlung, der Ausschisse und der
Vorstandssitzungen werden allen Mitgliedern der
Kammerversammlung zugeleitet.

§ 22
Aufwandsentschéadigung

Die Mitglieder der Kammerversammlung, des
Vorstands, der Ausschisse erhalten fir die mit
der Austbung dieser Aufgaben verbundenen
Aufwendungen eine Entschadigung. 2Naheres
bestimmt die Reisekosten- und Sitzungs-
gelderordnung der PKN.

Schlichtungsausschuss,
Schlichtungsstellen

8§23
Schlichtungsausschuss

Es wird ein Schlichtungsausschuss bei der PKN
eingerichtet.

IDer Schlichtungsausschuss hat die Aufgabe,
Uber Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der
Psychotherapeutenkammer Niedersachsen auf
gutlichem Wege einen Vergleich herbeizufiihren
oder einen Schiedsspruch zu fallen, falls die

Seite 8 von 9



®)

(4)
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(6)
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Parteien ihr Einverstandnis dazu erkléaren. ?Ist
eines der betroffenen Mitglieder der PKN mit der
von dem Schlichtungsausschuss vorgeschla-
genen Regelung nicht einverstanden, so hat der
Kammervorstand den Streitfall der Kammerver-
sammlung mit seiner Stellungnahme zu
unterbreiten.

IDer Schlichtungsausschuss besteht aus einem
vorsitzenden Mitglied, das die Befahigung zum
Richteramt hat und zwei Kammermitgliedern als
beisitzenden Mitgliedern. 2Die beisitzenden Mit-
glieder missen Mitglieder der Psychothera-
peutenkammer Niedersachsen sein.

Fir jedes Mitglied des Schlichtungsausschusses
ist ein stellvertretendes Mitglied zu bestellen.

Die Mitglieder des Schlichtungsausschusses
werden auf Vorschlag des Vorstands der Psy-
chotherapeutenkammer Niedersachsen von der
Kammerversammlung berufen.

Die Amtsperiode des Schlichtungsausschusses
deckt sich mit derjenigen der Kammerver-
sammlung.

Das Verfahren vor dem Schlichtungsausschuss
regelt sich im Ubrigen nach einer als Satzung zu
beschlieRenden Schlichtungsordnung.

§24
Schlichtungsstellen

Die PKN richtet gemall 8§ 11 HKG
Schlichtungsstellen zur Schlichtung bei Behand-
lungsfehlern und sonstigen Streitigkeiten aus
dem Behandlungsverhaltnis ein. 2Naheres regelt
die Satzung der Schlichtungsstelle.

Schlussbestimmung, Inkrafttreten

8§25
Schlussbestimmung

Die Anderung dieser Kammersatzung bedarf
einer Mehrheit der Mitglieder der
Kammerversammlung der PKN.

§26
Ubergangsvorschrift

§ 17 Absatz 2 findet keine Anwendung bei der
erstmaligen Wahl der zweiten Stellvertreterin
oder des zweiten Stellvertreters.

827
Inkrafttreten

(1) Die Kammersatzung tritt am Tage nach ihrer
Veroffentlichung auf der Internetseite der
Kammer (https://www.pknds.de) in Kraft.

(2) Zugleich tritt die Satzung vom 18.10.2000,
zuletzt geandert durch Beschluss der
Kammerversammlung vom 17.04.2021,
aul3er Kraft.

Hannover, den 05.11.2022

Roman Rudyk
Prasident der Psychotherapeutenkammer
Niedersachsen

Seite 9 von 9


https://www.pknds.de/

	Präambel
	§ 1 Sitz, Dienstsiegel
	§ 2 Aufgaben der Psychotherapeutenkammer Niedersachsen
	Kammerversammlung
	§ 4 Zusammensetzung der Kammerversammlung
	§ 2a Mitgliedschaft, Freiwilliger Beitritt
	§ 5 Aufgaben der Kammerversammlung
	§ 7 Tagesordnung der Kammerversammlung
	§ 6 Einberufung der Kammerversammlung
	§ 8 Beratungen der Kammerversammlung
	§ 10  Bekanntmachungen von Satzungen und anderen Beschlüssen der Kammerversammlung
	§ 9 Beschlussfassung der Kammerversammlung
	§ 11 Gruppenbildung
	§ 12 Rechte und Pflichten der Gruppe
	§ 15 Einberufung, Verfahren
	Ausschüsse der Kammerversammlung
	§ 13 Ausschüsse
	§ 16 Zusammenarbeit der Ausschüsse mit der Kammerversammlung und dem Vorstand der Kammer, Aufgabengebiete der Ausschüsse
	§ 14 Zusammensetzung der Ausschüsse, Vorsitz, Entsendung in Gremien
	Vorstand der Kammer
	§ 17 Kammervorstand und dessen Wahl
	§ 18 Aufgaben des Kammervorstandes
	§ 20 Beschlussfassung des Kammervorstandes
	§ 19 Einberufung des Kammervorstandes, Sitzungsleitung
	§ 21 Niederschriften
	§ 22 Aufwandsentschädigung
	Schlichtungsausschuss, Schlichtungsstellen
	§ 23 Schlichtungsausschuss
	§ 27 Inkrafttreten
	§ 24 Schlichtungsstellen
	Schlussbestimmung, Inkrafttreten
	§ 25 Schlussbestimmung
	§ 26  Übergangsvorschrift

